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Neuerung zu vdp-konformen Mieterdienstbar-
keiten 
 

HANDLUNGSBEDARF FÜR DIE PRAXIS 

 

 

Executive Summary  
 

 Der vdp hat sein Ergebnispapier zu Mieterdienstbar-

keiten aktualisiert und klargestellt, dass die Aufnahme 

von § 550 BGB als zusätzlich auszunehmender Kündi-

gungsgrund, bei dem die Mieterdienstbarkeit trotz 

Kündigung des Mietverhältnisses fortbesteht, aus sei-

ner Sicht nicht geboten ist. 

 

 Mieterdienstbarkeiten mit einer solchen § 550 BGB-

Rückausnahme entsprechen daher ausdrücklich nicht 

dem vdp-Standard und können somit die Finanzier-

barkeit der jeweiligen Immobilie beeinträchtigen. 

 

 Um Risiken bei der Finanzierbarkeit zu vermeiden, ist 

es künftig ratsam, in Mieterdienstbarkeiten keine

§ 550 BGB-Rückausnahme mehr zu vereinbaren. 

 

 
1 Ergebnispapier Mieterdienstbarkeiten vom 18.11.2025, abrufbar un-

ter: https://www.pfandbrief.de/mieterdienstbarkeiten-eine-kompli-

zierte-dreiecksbeziehung/ (aufgerufen am 30.03.2026). 

 

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken – kurz: vdp – 

hat zum 18.11.2025 sein Ergebnispapier für Mieterdienst-

barkeiten aus dem Jahr 2009 überarbeitet und eine aktu-

alisierte Version veröffentlicht.1 Änderungen im Muster 

des vdp zu Mieterdienstbarkeiten wurden dabei nicht vor-

genommen. Der vdp nimmt jedoch erstmals Stellung zu 

einem in der juristischen Literatur in den vergangenen 

Jahren diskutierten Anpassungsbedarf und einer in der 

Praxis auch umgesetzter Anpassung seines Musters. 

 

1. Grundlagen der Mieterdienstbarkeit 

 

Bei der Mieterdienstbarkeit handelt es sich um eine be-

schränkte persönliche Dienstbarkeit zur dinglichen Siche-

rung der Rechte des Mieters aus dem Mietverhältnis.  

 

Insbesondere im Rahmen der Gewerberaummiete nimmt 

der Mieter häufig nicht unwesentliche Investitionen in 
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das Mietobjekt vor, welche sich nur amortisieren, wenn 

der Mieter das Mietobjekt über einen längeren Zeitraum 

nutzen kann. Die Bestellung einer Mieterdienstbarkeit soll 

dem Mieter diese langfristige Nutzung des Mietobjekts si-

chern. Sie schützt den Mieter vor einer vorzeitigen Been-

digung seines Nutzungsrechts infolge der Insolvenz des 

Vermieters bzw. der Zwangsversteigerung der Immobilie 

und einer damit gegebenenfalls einhergehenden Kündi-

gung des Mietverhältnisses. Erfolgt eine Kündigung des 

schuldrechtlichen Mietverhältnisses aufgrund von 

§ 57a ZVG oder § 111 InsO, bleibt die Mieterdienstbarkeit 

bestehen und der Mieter kann sich trotz der Kündigung 

auf sein Nutzungsrecht aus der Mieterdienstbarkeit beru-

fen.  

 

Für finanzierende Banken kann eine im Grundbuch zu 

Gunsten des Mieters eingetragene Mieterdienstbarkeit 

hingegen ein Problem darstellen. Je nach Ausgestaltung 

und Rang der Mieterdienstbarkeit kann diese einen er-

heblichen Einfluss auf die Wertermittlung der Immobilie 

haben und sich negativ auf die deckungs- und beleihungs-

wertrechtliche Prüfung der finanzierenden Bank auswir-

ken. Oft akzeptieren finanzierende Banken (insbesondere 

sog. Pfandbriefbanken) die Eintragung einer Mieter-

dienstbarkeit daher nur, wenn diese dem Muster des vdp 

für Mieterdienstbarkeiten, dem sogenannten „vdp-Stan-

dard“, entspricht oder nehmen jedenfalls bei Immobilien 

mit abweichenden Mieterdienstbarkeiten erhebliche 

Wertabschläge vor. 

 

2. Inhalt des vdp-Standards und Entwicklung der Dis-

kussion in den letzten Jahren 

 

Der vdp vertritt als Lobbyverband für Pfandbriefbanken 

die Interessen seiner Mitgliedsinstitute gegenüber Ge-

setzgeber, Aufsicht, Ratingagenturen und sonstigen 

Marktteilnehmern.  

 

Der im Jahr 2009 veröffentlichte vdp-Standard dient als 

Muster für die Ausgestaltung einer Mieterdienstbarkeit, 

die im Rahmen der deckungs- und beleihungswertrechtli-

chen Prüfung der finanzierenden Banken nicht als (maß-

geblich) wertmindernd zu beurteilen ist. Seit Veröffentli-

chung hat sich der vdp-Standard zunehmend als Markt-

standard etabliert, sodass finanzierende Banken 

(insbesondere sog. Pfandbriefbanken) Abweichungen in 

der Regel nicht akzeptieren. Mieterdienstbarkeiten, die 

nicht dem vdp-Standard entsprechen, können daher die 

Finanzierbarkeit einer Immobilie und mithin auch deren 

Wert bei Veräußerung, einschränken. 

 

2.1 Kernelemente des vdp-Standards 
 

Der vdp-Standard bildet dabei im Wesentlichen die fol-

genden Kernelemente ab: 

 

a) Höchstbetrag für den Wertersatz  

 

Laut vdp-Standard ist ein Höchstbetrag für den Werter-

satz gemäß § 882 BGB festzulegen. Dieser beträgt laut 

vdp-Standard EUR 25.000,00. Beträge bis zu dieser Höhe 

werden von finanzierenden Banken regelmäßig als nicht 

relevant für die Wertermittlung beurteilt. Der Höchstbe-

trag ist in das Grundbuch einzutragen. 

 

b) Entgeltlichkeit der Mieterdienstbarkeit 

 

Nach vdp-Standard ist die Mieterdienstbarkeit entgeltlich 

auszugestalten. Ohne diese Regelung könnte der Mieter 

bei Beendigung des schuldrechtlichen Mietverhältnisses 

und gleichzeitigem Bestehenbleiben der Mieterdienstbar-

keit die Immobilie gegebenenfalls unentgeltlich nutzen. 

Auch regelt der vdp-Standard, dass der Anspruch auf ein 

Nutzungsentgelt dem jeweiligen Eigentümer der Immobi-

lie zusteht, sodass sichergestellt ist, dass dieser bei Ver-

äußerung der Immobilie nicht bei dem Voreigentümer 

verbleibt. 

 

c) Auflösende Bedingungen 

 

Die Mieterdienstbarkeit ist nach vdp-Standard auflösend 

bedingt zu gestalten; dies ist zwingend in das Grundbuch 

einzutragen. Die Vereinbarung der auflösenden Bedin-

gungen bestimmt, wann die Mieterdienstbarkeit ohne Zu-

tun der Parteien erlischt, und schützt etwaige Grund-

pfandrechtsgläubiger davor, dass die nur schuldrechtlich 

zwischen dem Mieter und dem Vermieter getroffenen 

Vereinbarungen ohne Zustimmung des Grundpfand-

rechtsgläubigers geändert werden können.  

 

d) Schuldrechtliche Vereinbarungen 
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Der vdp-Standard sieht weiterhin die Aufnahme von 

schuldrechtlichen Vereinbarungen vor, durch welche sich 

Mieter und Vermieter im Wege eines Vertrags zugunsten 

Dritter gemäß § 328 BGB gegenüber etwaigen Grund-

pfandrechtsgläubigern verpflichten. Auf diesem Weg er-

hält eine finanzierende Bank einen eigenen Anspruch ins-

besondere gegen den Mieter und kann hieraus auf Unter-

lassung und/oder Schadensersatz klagen.  

 

2.2 Bisheriger Diskussionsstand zum Kündigungsgrund 

nach § 550 BGB 

 

Seit der Veröffentlichung des vdp-Standards wird dieser 

in der juristischen Literatur fortlaufend diskutiert. 

 

Insbesondere wurde in den letzten Jahren mehrfach an-

geregt, die Kündigung aufgrund eines Verstoßes gegen 

das Schriftformerfordernis nach § 550 BGB als weiteren, 

ausgenommenen Kündigungsgrund in den vdp-Standard 

aufzunehmen, bei welchem die Mieterdienstbarkeit trotz 

Beendigung des schuldrechtlichen Mietverhältnisses be-

stehen bleibt. Der vdp-Standard sieht hingegen eine sol-

che Rückausnahme der auflösenden Bedingung lediglich 

im Falle einer Kündigung nach § 57a ZVG oder § 111 InsO 

vor. 

 

Gemäß § 550 BGB gilt ein Mietvertrag, der nicht schrift-

formkonform vereinbart wurde, als auf unbestimmte Zeit 

geschlossen und kann nach einem Jahr, nach Maßgabe 

der hierfür in §§ 573c, 580a Abs. 1 und 2 vorgesehenen 

Fristen, ordentlich gekündigt werden. Leidet der zwischen 

Mieter und Vermieter geschlossene Mietvertrag an ei-

nem Formmangel, kann der Vermieter diesen also kündi-

gen. Eine zugunsten des Mieters nach vdp-Standard be-

stellte Mieterdienstbarkeit würde dann ebenfalls erlö-

schen, da diese ein Bestehenbleiben der Mieterdienstbar-

keit bei Kündigung des Mietverhältnisses nach § 550 BGB 

nicht vorsieht. Mittels sogenannter Schriftformheilungs-

klauseln, durch welche sich die Parteien des Mietvertra-

ges verpflichten, etwaige Formmängel des Mietvertrages 

zu heilen und die dem Vermieter eine auf § 550 BGB 

 
2 BGH, Urteil vom 27.9.2017 – XII ZR 114/16. 
3 Niegemann/Neubusch, ZfIR 2025, 11, (14); Gabriel, ZfIR 2022, 305 

(306); Nemzov/Aspar, ZfIR 2016, 293 (295). 
4 Niegemann/Neubusch, ZfIR 2025, 11, (14). 

gestützte Kündigung untersagen, kann sich der Mieter vor 

einer solchen Kündigung nicht mehr schützen. Der BGH 

entschied mit Urteil vom 27.09.2017, dass derartige 

Schriftformheilungsklauseln mit der Unabdingbarkeit des 

§ 550 BGB nicht vereinbar und damit unwirksam sind2.  
 

Als zentrales Argument für die Aufnahme des § 550 BGB 

in eine Mieterdienstbarkeit galt dabei stets, dass 

§ 550 BGB – ebenso wie § 57a ZVG und § 111 InsO – ein 

Risiko für den Mieter begründe, das Nutzungsrecht an der 

Immobilie unverschuldet vorzeitig zu verlieren.3 Eine der-

artige Gestaltung sei darüber hinaus auch für finanzie-

rende Banken vorteilhaft, da so die Zahlung des Mietzin-

ses über die im Rahmen der Mieterdienstbarkeit verein-

barte Entgeltklausel (vgl. Ziffer 2.1 lit. (b)) gesichert 

würde.4 Auch stelle eine solche Regelung keine Umge-

hung des § 550 BGB dar, da die Mieterdienstbarkeit un-

abhängig von dem schuldrechtlichen Mietverhältnis exis-

tiere.5  

 

Grundsätzlich wurde die Ansicht vertreten, dass die Nicht-

aufnahme des § 550 BGB in den vdp-Standard darauf zu-

rückzuführen sei, dass zum Zeitpunkt seiner Veröffentli-

chung – vor der Rechtsprechungsänderung des BGH im 

Jahr 2017 – dem Risiko eines Verlusts des Nutzungsrechts 

infolge einer Kündigung nach § 550 BGB bereits durch die 

regelmäßig im Mietvertrag vorgesehene Schriftformhei-

lungsklausel begegnet wurde.6 

 

3. Das aktualisierte Ergebnispapier des vdp 

 

Dieser Ansicht hat der vdp im Rahmen der Aktualisierung 

seines Ergebnispapiers nun ausdrücklich widersprochen.  

 

Am vdp-Muster für Mieterdienstbarkeiten selbst wurden 

keine Änderungen vorgenommen. Gleichwohl stellt der 

vdp innerhalb seiner Erläuterungen nun ausdrücklich klar, 

dass nach seiner Auffassung eine Aufnahme des 

§ 550 BGB in den vdp-Standard nicht geboten ist. Damit 

widerspricht er der unter Ziffer 2.2 dargestellten Ansicht, 

nach der die Nichtaufnahme allein auf die zum Zeitpunkt 

5 Niegemann/Neubusch, ZfIR 2025, 11, (14); Gabriel, ZfIR 2022, 305 

(307). 
6 Niegemann/Neubusch, ZfIR 2025, 11, (15). 
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der Veröffentlichung des vdp-Standards fehlende prakti-

sche Notwendigkeit zurückzuführen sei. 

 

Der vdp begründet dies insbesondere damit, dass beide 

Parteien des Mietvertrages Einfluss darauf nehmen kön-

nen, dass der Mietvertrag in der erforderlichen Form ab-

geschlossen wird und eine Kündigung nach § 550 BGB da-

mit – anders als eine Kündigung nach § 57a ZVG oder 

§ 111 InsO – zumindest auch im Verantwortungsbereich 

des Mieters liege. Zudem erfolge eine solche Kündigung 

nach Ansicht des vdp regelmäßig auch aus wirtschaftli-

chen Gründen. Nicht zuletzt könne sich die Aufnahme zu-

sätzlicher Kündigungsgründe nach Auffassung des vdp ne-

gativ auf die Bewertung der Immobilie auswirken. 

 

4. Bewertung 

 

Die nun erfolgte Klarstellung durch den vdp ist nachvoll-

ziehbar und gibt zumindest Klarheit hinsichtlich der um-

strittenen Frage der Aufnahme des § 550 BGB in vdp-kon-

forme Mieterdienstbarkeiten.  

 

Neben der Argumentation des vdp könnte die Aufnahme 

des Kündigungsgrundes nach § 550 BGB auch zu einer 

Umgehung der bereits dargestellten Rechtsprechung des 

BGH, nach welcher § 550 BGB gerade nicht wirksam ab-

bedungen werden kann, führen. Dies war in der einschlä-

gigen juristischen Literatur bereits als Problematik er-

kannt und diskutiert worden.7 Der BGH hat ausdrücklich 

dargelegt, dass § 550 BGB zwingendes Recht darstelle 

und die Beweisbarkeit langfristiger Abreden zwischen den 

Parteien des Mietvertrages sicherstellen solle.8 Durch die 

Aufnahme des § 550 BGB in den vdp-Standard würden die 

Parteien des Mietvertrages jedoch für die gesamte Ver-

tragslaufzeit des Mietvertrages an diesen gebunden, ob-

wohl dieser die erforderliche Schriftform nicht wahrt. 

Zwar besteht die Mieterdienstbarkeit richtigerweise 

grundsätzlich unabhängig von dem ihr zugrundeliegen-

den schuldrechtlichen Mietverhältnis. Dies ändert jedoch 

nichts daran, dass Regelungen, die nach der Rechtspre-

chung grundsätzlich nicht abdingbar sind, auch im 

 
7 Niegemann/Neubusch, ZfIR 2025, 11, (15); Nemzov/Aspar, ZflR 2019, 

73, (79). 

Rahmen einer Mieterdienstbarkeit nicht wirksam abbe-

dungen werden können.  

 

5. Folgen für die Praxis 

 

In den vergangenen Jahren wurde die Aufnahme der 

Rückausnahme der Kündigung nach § 550 BGB bei der Be-

stellung von Mieterdienstbarkeiten insbesondere von 

Mietern mit entsprechender Marktmacht zunehmend 

durchgesetzt. 

 

Nachdem nun durch den vdp klargestellt wurde, dass eine 

solche Gestaltung der Mieterdienstbarkeit nicht dem vdp-

Standard entspricht, bleibt abzuwarten, wie der Markt 

hierauf reagiert. Klar dürfte jedoch bereits jetzt sein, dass 

in Bezug auf die Finanzierbarkeit von Immobilien, auf de-

nen entsprechend ausgestaltete Mieterdienstbarkeiten 

lasten, gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht.  

 

Bei den sich hieraus ergebenden Fragestellungen und 

Verhandlungen unterstützen wir Sie gerne. 

 

 

 

 

 

Rebecca Comtesse 

Rechtsanwältin 

Standort Frankfurt am Main 

rebecca.comtesse@gsk.de 

 

Beatrice Dörr 

Rechtsanwältin 

Standort Frankfurt am Main 

beatrice.doerr@gsk.de 

 

8 BGH, Urteil vom 27.9.2017 – XII ZR 114/16. 
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